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bauung eine jährliche Entschädigung von 10 M zu zahlen. 
Hierzu hat es ausgeführt: Die Kläger hätten sich so verhal
ten, als wenn sie mit dem Überbau einverstanden gewesen 
wären. Die Fäkalienabfuhr auf dem Grundstück der Kläger 
sei möglich und die Garageneinfahrt nutzbar. Ein Abriß der 
Mauer liege angesichts der Bau- und Abrißkosten auch nicht 
im gesellschaftlichen Interesse (§ 320 Ahs. 1 ZGB).

Gegen das Urteil des Bezirksgerichts richtet sich der Kas
sationsantrag des Präsidenten des Obersten Gerichts, der Er
folg hatte.

Aus der Begründung:
Das Bezirksgericht hat den Sachverhalt zwar zutreffend fest
gestellt, ist jedoch auf Grund einer unrichtigen rechtlichen 
Würdigung zu einer fehlerhaften Entscheidung gelangt.

Unstreitig befindet sich die Mauer, deren Beseitigung die 
Kläger von der Verklagten fordern, vollständig auf dem 
Grundstück der Kläger. Entgegen der vom Bezirksgericht 
vertretenen Rechtsauffassung handelt es sich somit nicht um 
einen Überbau gemäß § 320 Abs. 1 ZGB, der nur dann vor
liegt, wenn ein Bauwerk (Wohngebäude, Wochenendhaus, Ga
rage u. a.) über die Grenze eines Grundstücks hinaus errich
tet wird (vgl. ZGB-Kommentar, Berlin 1985, Anm. O. zu § 320 
[S. 372]). Dazu zählen auch Einfriedungen aus Mauerwerk, 
vorausgesetzt, das Bauwerk befindet sich auf beiden Grund
stücken.

Ein Überbau liegt jedoch nicht vor, wenn das betreffende 
Bauwerk vollständig auf dem benachbarten Grundstück er
richtet worden ist — unabhängig davon, ob für die Errichtung 
eine Zustimmung erteilt wurde oder nicht. Die Rechte an 
einem solchen Bauwerk bestimmen sich vielmehr, soweit es 
fest mit dem Boden verbunden ist, nach § 295 Abs. 1 ZGB. 
Danach umfaßt das Eigentum an einem Grundstück auch die 
mit dem Boden fest verbundenen Gebäude und Anlagen sowie 
Anpflanzungen, es sei denn, in Rechtsvorschriften ist fest
gelegt, daß selbständiges Eigentum an Gebäuden und Anla
gen begründet werden kann (§ 295 Abs. 2 ZGB). In allen Fäl
len, in denen ein Bürger oder ein Betrieb auf einem Grund
stück, an dem ihm weder das Eigentum noch das Recht zur 
Nutzung zusteht, ein mit dem Boden fest verbundenes Bau
werk errichtet, wird dieses kraft Gesetzes Eigentum des 
Grundstückseigentümers. Unerheblich ist dabei, ob demjeni
gen, der das Bauwerk errichtet hat, bei der Beurteilung des 
Rechtsverhältnisses am Boden die rechtlichen Folgen seiner 
Handlungsweise bekannt waren oder nicht (vgl. Fragen und 
Antworten in NJ 1984, Heft 10, S. 423).

Da die von der Verklagten auf einem Betonfundament aus 
Ziegelsteinen gebaute massive Mauer fest mit dem Boden 
verbunden ist und sich vollständig auf dem Grundstück der 
Kläger befindet, ist sie mit ihrer Errichtung in das Eigen
tum der Kläger übergegangen (§ 295 Abs. 1 ZGB). Ein ge
sondertes Eigentum der Verklagten an der Baulichkeit ge
mäß § 296 ZGB konnte bereits deshalb nicht begründet wer
den, weil unzweifelhaft ein rechtswirksamer, nämlich schrift
licher Nutzungsvertrag über die Bodenfläche (§§ 312 Abs. 1, 66 
Abs. 2 ZGB) nicht vorliegt.

Selbst wenn die Kläger schriftlich dem Bau der Mauer 
auf ihrem Grundstück zugestimmt hätten, würden die Eigen
tumsrechte an dem errichteten Bauwerk nach § 295 Abs. 1 
ZGB zu beurteilen sein. Die Begründung eines selbständigen, 
unabhängig vom Eigentum am Boden bestehenden Eigentums 
ist für ein solches Bauwerk in Rechtsvorschriften nicht vorge
sehen. So kann ein Bodeneigentümer zwar dem Nutzungsbe
rechtigten des Bodens gemäß § 313 Abs. 2 ZGB das Recht ein
räumen, auf der Bodenfläche ein Wochenendhaus oder eine 
andere Baulichkeit zu errichten, die der Erholung, der Frei
zeitgestaltung oder ähnlichen Bedürfnissen dient und die 
gemäß § 296 Abs. 1 ZGB Eigentum des Nutzungsberechtigten 
wird, jedoch kann dies nur für solche Baulichkeiten einge
räumt werden, die der vom Gesetz vorgesehenen Zweckbe
stimmung entsprechen (vgl. ZGB-Kommentar, a. a. O., Anm. 
2.1. zu § 313 [S. 364]). Ein gesondertes Eigentumsrecht an einer 
auf einem Nachbargrundstück errichteten Mauer kann hinge
gen generell nicht begründet werden.

Daraus folgt, daß die Kläger an der Mauer die sich für 
sie ergebenden Eigentumsrechte (einschließlich Entfernung) 
wahmehmen können, wenn dem nicht eindeutig Duldungs
pflichten entgegenstehen. Im vorliegenden Fall bestehen

solche Duldungspflichten nicht. Nach den von den Instanzge
richten getroffenen Feststellungen hat zwischen den Prozeß
parteien lediglich darüber Einvernehmen geherrscht, daß nach 
Abtrennung des Grundstücks der Kläger vom Grundstück 
der Verklagten eine Grenzmauer errichtet werden sollte. 
Eine konkrete Festlegung hierzu ist jedoch nicht getroffen 
worden.

Die von der Verklagten auf dem Grundstück der Kläger 
errichtete über 22 m lange Mauer stellt sich somit als eine 
rechtswidrige Beeinträchtigung des Eigentums der Kläger 
dar, deren Beseitigung sie von der Verklagten gemäß §§ 33 
Abs. 1, 328 Abs. 1 ZGB fordern können.

Dem steht auch nicht entgegen, daß die Kläger die For
derung auf Entfernung der Mauer erst vier Jahre nach ih
rer Errichtung gerichtlich geltend gemacht haben, denn der 
sich aus dem Eigentumsrecht am Grundstück ergebende An
spruch unterliegt gemäß § 479 Abs. 1 Satz 1 ZGB, § 10 der VO 
über die staatliche Dokumentation der Grundstücke und 
Grundstücksrechte in der DDR — Grundstücksdokumenta
tionsordnung (GDO) — vom 6. November 1975 (GBl. I Nr. 43
S. 697) nicht der Verjährung (vgl. G. Janke, „Zur Nichtver
jährbarkeit von Ansprüchen, die sich aus dem Eigentums
recht an Grundstücken ergeben“, NJ 1985, Heft 10, S. 418).

Aus diesen Gründen war auf den Kassationsantrag des 
Präsidenten des Obersten Gerichts das Urteil des Bezirks
gerichts wegen Verletzung des Rechts (§§ 320 Abs. 1, 295 
Abs. 1, 33 Abs. 1, 328 Abs. 1 ZGB) aufzuheben und die Sache 
zur erneuten Verhandlung über die Berufung der Kläger ge
gen das Urteil des Kreisgerichts an das Bezirksgericht zu
rückzuverweisen.

Im Hinblick darauf, daß offenbar beide Prozeßparteien 
an einer Einfriedung der benachbarten Grundstücke inter
essiert sind, wird nunmehr im Nachverfahren mit ihnen zu 
erörtern sein, welche Lösungmöglichkeiten, die das berech
tigte Interesse der Kläger an vollständiger Nutzung ihres 
Grundstücks berücksichtigen, sich hierfür anbieten, um den 
Rechtsstreit ggf. mit einer Einigung beizulegen (§ 45 Abs. 2 
ZPO).

Strafrecht * 1

§§ 17 Abs. 1,14 StGB.

1. Zu den Voraussetzungen der Notwehr gehört das Vorlie- 
gen eines gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs. Gegenwär
tig ist ein Angriff dann, wenn er im Gange ist oder unmittel
bar bevorsteht. Nach Beendigung des Angriffs ist Notwehr 
nicht mehr möglich (hier: Ausschluß einer Notwehrsituation 
wenn die Gewaltanwendung gegen einen flüchtenden Angrei
fer bei dessen Verfolgung stattfindet und kein Festnahme
recht besteht).
2. Zur außergewöhnlichen Strafmilderung bei geringem Ver
schulden des Täters infolge unverschuldeten Affekts.

OG, Urteil vom 6. März 1986 - 5 OSK 3/86.

Der Angeklagte und sein Bruder wurden durch das Kreisge
richt der in Mittäterschaft begangenen vorsätzlichen Körper
verletzung (Vergehen gemäß § 115 Abs. 1 StGB) für schuldig 
befunden. Der Angeklagte wurde auf Bewährung und sein 
Bruder zu einer Geldstrafe von 600 M verurteilt.

Auf die dagegen eingelegten Berufungen erkannte das Be
zirksgericht jeweils auf Freispruch.

Das Rechtsmittelgericht ging nach eigener Beweisauf
nahme von folgendem Sachverhalt aus:

Der Angeklagte ist nebenberuflich als Musiker tätig. Er 
wohnt im gleichen Haus wie der Zeuge Sch. und wurde mit 
der Verwaltung des Wohngrundstücks betraut. Zwischen dem 
Angeklagten und dem Zeugen kam es des öfteren zu Aus
einandersetzungen; Sch. empfand insbesondere das Musizie
ren des Angeklagten als Belästigung. Am 2. Januar 1985 be
schimpfte Sch. den Angeklagten und drohte ihm Schläge an, 
weil dieser wegen Frostgefahr die zu den Toiletten führende 
Wasserleitung abgedreht hatte. Nach 20 Uhr des gleichen 
Tages traf der Angeklagte im Hausflur auf den Zeugen, der 
ein Hackmesser bei sich hatte. Sch. hob dieses Messer, nach-


